
 

 

  

Abteilung für Ordnung, Straßen, Grünflächen, Umwelt und Naturschutz  Datum auswählen 

OE / SE Straßen- und Grünflächenamt Telefon: -6001 

Bezirksamtsvorlage zur Beschlussfassung 

für die Sitzung des Bezirksamtes am 21.06.2022 

1 Gegenstand der Vorlage 

Titel: Frauen haben Vorrang - Straße 229 nach Ingrid Rabe benennen 

Beschluss der BVV vom 25.08.2021 

Drucksache Nr. 2054/XX 

2 Berichterstatter_in 

Frau Bezirksstadträtin Saskia Ellenbeck 

3 Beschluss 

Das Bezirksamt beschließt, die beiliegende Vorlage - Mitteilung zur Kenntnisnahme - an die 

Bezirksverordnetenversammlung weiterzuleiten. 

4 Begründung 

Siehe Anlage 

5 Rechtsgrundlage 

§ 36 BezVG 

6 Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 

keine 

7 Haushaltsmäßige / Personalwirtschaftliche Auswirkungen 

keine  
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8 Mitzeichnung 

entfällt 

 

Saskia Ellenbeck  

Bezirksstadträtin

 

Anlagen 

Mitteilung zur Kenntnisnahme zur Drs.nr. 2054/XX 
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Drucksachen der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin 

- XX. Wahlperiode – 

Drucksache Nr. 2054/XX 

Mitteilung zur Kenntnisnahme 

des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin  

über den Beschluss der BVV vom 25.08.2021 Drucksache Nr. 2054/XX 

Die BVV fasste auf ihrer Sitzung am 25.08.2021 folgenden Beschluss:  

Die Bezirksverordnetenversammlung ersucht das Bezirksamt, die Straße 229 in Ingrid-

Rabe-Straße zu benennen. 

 

Die Anwohner der Straße 229 sollen vor dem Beginn des Benennungsverfahrens durch 

das Bezirksamt informiert und beteiligt werden. 

Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit: 

Das Bezirksamt beabsichtigt, die Benennung der Straße 229 in 12109 Berlin-

Mariendorf in Ingrid-Rabe-Straße umzusetzen. Die Straße ist bisher nur mit einer 

Nummer bezeichnet. Darüber hinaus existiert im Bezirk Berlin-Neukölln ebenfalls eine 

Straße mit der Nummer 229. Demnach ist die formale Anforderung der Benennung im 

Hinblick auf die Orientierungsfunktion eindeutiger Adressen erfüllt. 

 

Eine entsprechende Allgemeinverfügung über die Benennung wird nach Abstimmung 

des Umsetzungstermins im Amtsblatt für Berlin veröffentlicht. Die Benennung soll, 

ähnlich des Umbenennungsverfahrens, erst 3 Monate nach Veröffentlichung wirksam 

werden, um allen Beteiligten ausreichend Zeit für die Umsetzung zu geben. Im Hinblick 

auf die Orientierungsfunktion sollen die Schilder der bisherigen Nummernstraße sechs 

Monate vom Tage des Wirksamwerdens der Benennung an rot, aber noch lesbar 

durchstrichen unter den Schildern mit dem neuen Straßennamen gezeigt werden. 
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Die betroffenen Anlieger werden über die Benennung gemäß den 

Ausführungsvorschriften zu § 5 des BerlStrG (AV Benennung) in geeigneter Weise, hier 

zeitgleich mit Veröffentlichung im Amtsblatt für Berlin und rechtzeitig vor dem 

Aufstellen der neuen Schilder, informiert.  

Über den weiteren Fortgang des Benennungsverfahrens wird im zuständigen Ausschuss 

informiert. 

Berlin Tempelhof-Schöneberg, den 14.06.2022 

 

Jörn Oltmann 

Bezirksbürgermeister

Saskia Ellenbeck 

Bezirksstadträtin

 


